
 

ANHANG X 
PRÜFUNG DER PRODUKTE 

(Modul F) 
1. Dieses Modul beschreibt das Verfahren, bei dem der Hersteller oder sein Bevollmächtigter ge-

währleistet und erklärt, dass die betreffenden Produkte, auf die die Bestimmungen nach Nummer 3 
angewendet wurden, der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Bauart entspre-
chen und die einschlägigen Anforderungen dieser Verordnung erfüllen. 

2. Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit der Fertigungsprozess die Überein-
stimmung der Produkte mit der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Bauart und 
mit den einschlägigen Anforderungen dieser Verordnung gewährleistet. Der Hersteller oder sein 
Bevollmächtigter bringt an jedem Produkt die CE-Kennzeichnung an und stellt eine Konformitäts-
erklärung aus (vgl. Anhang XV). 

3. Die benannte Stelle nimmt die entsprechenden Prüfungen und Versuche je nach Wahl des Herstel-
lers entweder durch Kontrolle und Erprobung jedes einzelnen Produkts gemäß Nummer 4 oder 
durch Kontrolle und Erprobung der Produkte auf statistischer Grundlage nach Nummer 5 vor, um 
die Übereinstimmung des Produkts mit den Anforderungen dieser Verordnung zu prüfen. 

3a. Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter bewahrt nach dem letzten Fertigungsdatum des Produkts 
mindestens zehn Jahre lang eine Kopie der Konformitätserklärung auf. 

4. Kontrolle und Erprobung jedes einzelnen Produkts 
4.1. Alle Produkte werden einzeln geprüft und dabei entsprechenden Prüfungen, wie sie in den in § 7 

(Artikel 5 der Sportboote-Richtlinie) genannten Normen vorgesehen sind, oder gleichwertigen Prü-
fungen unterzogen, um ihre Übereinstimmung mit der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung be-
schriebenen Bauart und mit den einschlägigen Anforderungen dieser Verordnung zu überprüfen. 

4.2. Die benannte Stelle bringt an jedem zugelassenen Produkt ihre Kennummer an bzw. lässt diese 
anbringen und stellt eine schriftliche Konformitätsbescheinigung über die vorgenommenen Prü-
fungen aus. 

4.3. Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter muss auf Verlangen die Konformitätsbescheinigungen 
der benannten Stelle vorlegen können. 

5. Statistische Kontrolle 
5.1. Der Hersteller legt seine Produkte in einheitlichen Losen vor und trifft alle erforderlichen Maß-

nahmen, damit der Herstellungsprozess die Einheitlichkeit aller produzierten Lose gewährleistet. 
5.2. Alle Produkte sind in einheitlichen Losen für die Prüfung bereitzuhalten. Jedem Los wird ein be-

liebiges Probestück entnommen. Die Probestücke werden einzeln geprüft und dabei entsprechen-
den Prüfungen, wie sie in den in § 7 (Artikel 5 der Sportboote-Richtlinie) genannten Normen vor-
gesehen sind, oder gleichwertigen Prüfungen unterzogen, um ihre Übereinstimmung mit den ein-
schlägigen Anforderungen dieser Verordnung zu überprüfen und zu entscheiden, ob das Los ak-
zeptiert oder abgelehnt werden soll. 

5.3. Bei dem statistischen Verfahren sind folgende Punkte zu berücksichtigen: 
– anzuwendende statistische Methode, 
– Stichprobenplan mit den funktionsspezifischen Besonderheiten. 
Für die Bewertung der Konformität mit den Anforderungen in Bezug auf Abgasemissionen ist das 
in Anhang XVII festgelegte Verfahren anzuwenden. 

5.4. Wird ein Los akzeptiert, so bringt die benannte Stelle ihre Kennummer an jedem Produkt an oder 
lässt sie anbringen und stellt eine schriftliche Konformitätsbescheinigung über die vorgenommenen 
Prüfungen aus. Alle Produkte aus dem Los mit Ausnahme derjenigen, bei denen keine Überein-
stimmung festgestellt wurde, können in den Verkehr gebracht werden. 
Wird ein Los abgelehnt, so trifft die benannte Stelle geeignete Maßnahmen, um zu verhindern, 
dass das Los in den Verkehr gebracht wird. Bei gehäufter Ablehnung von Losen kann die statisti-
sche Kontrolle ausgesetzt werden. 
Der Hersteller kann unter der Verantwortung der benannten Stelle das Zeichen dieser Stelle wäh-
rend des Herstellungsprozesses anbringen. 

5.5. Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter muss auf Verlangen die Konformitätsbescheinigungen 
der benannten Stelle vorlegen können.  
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